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§ 15 UEbG Verbesserungen und
sonstige Anderungen des Angebots

UEbG - Ubernahmegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Der Bieter kann die in seinem Angebot vorgesehene Gegenleistung wahrend dessen Laufzeit verbessern und
das Angebot zugunsten der Beteiligungspapierinhaber auch sonst andern. Eine Verbesserung ist unzulassig,
wenn der Bieter erklart hat, das Angebot keinesfalls zu verbessern; dies gilt nicht, wenn ein konkurrierendes
Angebot vorliegt oder wenn die Ubernahmekommission eine Verbesserung gestattet.

2. (2)Die 88 9 bis 11 gelten sinngemal3; der Bieter hat das verbesserte oder sonst geanderte Angebot frihestens am
vierten und spétestens am siebten Bérsetag nach Einlangen der Anzeige bei der Ubernahmekommission zu
veroffentlichen. Nach der Verdffentlichung der Verbesserung missen mindestens acht Borsetage fur die
Annahme zur Verfugung stehen.

3. (3)Verbesserungen der Gegenleistung gelten auch fur zu diesem Zeitpunkt bereits erkldrte Annahmen, ebenso
sonstige Anderungen zugunsten des Beteiligungspapierinhabers, es sei denn, dass dieser widerspricht.

In Kraft seit 20.05.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/uebg/paragraf/9
file:///

	§ 15 UEbG Verbesserungen und sonstige Änderungen des Angebots
	UEbG - Übernahmegesetz


